
Hilfsangebote Aufgabe/ Ziel Rechtsgrundlagen Altersstruktur Kostenträger Voraussetzungen / Ausschlusskriterien

Beratung

- Aufklärung über Suchterkrankung,

- Klärung der eigenen Problematik,

- Aufklärung zu Hilfsangeboten,

- Unterstützung bei der Einleitung von Hilfsangeboten

ab 18 Jahre Stadt Duisburg
- Offen für alle Duisburger Bürger die Information,  Beratung und 

Unterstützung bei einer Suchterkrankung benötigen

Ambulante Reha Sucht ARS

- Behandlung der Erkrankung,

- Unterstützung eines abstinenten Lebens.

- Unterstützung der beruflichen Wiedereingliederung/ 

Stabilisierung

SGB VI, IX ab 18 Jahre
Rentenversicherungsträger, Krankenkasse, 

Selbstzahler

- Abstinenz von mindestens 4 Wochen vor Antragsstellung

- Regelmäßige Teilnahme an der Orientierungsgruppe

- Kostenzusage

Ambulante Nachsorge Sucht

- Unterstützung bei der Integration des im stationären Setting 

Erlerntem in den Lebensalltag,

- Stabilisierung der Abstinenz

SGB VI, IX ab 18 Jahre
Rentenversicherungsträger, Krankenkasse, 

Selbstzahler

- Abstinenz

- Abgeschlossene Entwöhnungsbehandlung

- Kontinuierliche Teilnahme

- Kostenzusage

Glückspiel / ARPG 

- Behandlung der Erkrankung,

- Unterstützung eines spielfreien Lebens,

- Unterstützung der beruflichen Wiedereingliederung/ 

Stabilisierung

SGB VI, IX ab 18 Jahre
Rentenversicherungsträger, Krankenkasse, 

Selbstzahler

- Kostenzusage

- Abstinenz

- Kontinuierliche Teilnahme 

Betriebliche Beratung

 Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung von Problemen 

und Krisen.

-  Hilfe und Weitervermittlung bei psychischen Erkrankungen 

und Suchtproblemen 

Betriebe / Unternehmen
- Vertragliche Vereinbarung

- Für Mitarbeiter*innen des Betriebs

Betriebliche Schulung
- Aufklärung über Abhängigkeitserkrankungen und Umgang 

mit betroffenen Mitarbeiter*innen
Betriebe / Unternehmen

- Vertragliche Vereinbarung

- Für Mitarbeiter*innen des Betriebs

Präventionsveranstaltungen

- Sensibilisierung für den Umgang mit Alkohol, 

Medikamenten, Drogen und Spielen um Geld.

- Aufklärung über Abhängigkeitserkrankungen sowie die 

Auseinandersetzung mit eigenen Trinkerfahrungen

§ 20 SGV, V Kinder und Jugendliche NOVITAS BKK
- Duisburger Schulen

- Vertragliche Vereinbarung

„Weniger Trinken“

Ein Seminar für Menschen mit einem 

problematischen und / oder 

gesundheitsschädlichen Konsum von 

Alkohol.

- Unterstützung, den Konsum von Alkohol zu reduzieren und 

damit die schädigende Wirkung des Alkohols zu minimieren
ab 18 Jahre Selbstzahler

- Vertragliche Vereinbarung

- Veränderungsmotivation

- Kontinuierliche Teilnahme

Orientierungshilfe über das differenzierte System der Suchthilfe


